
An die

Verwaltungsgemeinschaft Gars a. Inn
-Ordnungsamt-

Hauptstraße 3

83536 Gars a. Inn

Anzeige eines offenen Feuers

Antragsteller(in),Veranstalter(in)

Name, Vorname:

Anschrift:

Telefon:

Art des Feuers

D Lagerfeuer D Osterfeuer D Sonnwendfeuer D Reisig/Wied

Ort des Feuers

PLZ, Ort, Ortsteil, Straße:

Nähere Beschreibung (z.B. Abstand vom nächsten Gebäude, Wald usw.):

Tag des Feuers

Datum, Uhrzeit: _ von _ bis _ Uhr

Ansprechpartnerbzw. Verantwortlicher während des Feuers

Name, Vorname:

Anschrift:

Telefon;

Der Antragsteller erklärt hiermit,

den Bund, den Staat, die Länder, den Landkreis, die Gemeinde/Stadt und alle sonstigen Körperschaften des öffentlichen

Rechts von allen den Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. Er hat ferner die Wiedergutmachung aller

Schäden zu übernehmen, die auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer

Durchführung an den zu benutzenden Grundstücken (Flurschäden) entstehen.

Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Antragstellers unberührt.

DerAntragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er über die oben genannten Auflagen und Bedingungen in Kenntnis
gesetzt wurde und haftet für deren Einhaltung.

Das Merkblatt mit Hinweise auf dem Beiblatt sind zu beachten.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers
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Sonnwend - und sonstige offene Feuer

Was sollten Sie beachteii?

Zustimmung des Grundstücksberechtigten
Nach dem Bayerischen Naturschutzgesefz (BayNatSchG) darf grundsätzlich
jeder alle Teile der freien Natur ohne behördliche Genehmigung und ohne
Zustimmung des Grundeigentümers oder sonstigen Berechtigten unentgeltlich
betreten (Art. 22 Abs. 1 und 2 BayNatSchG). Dieses so genannte
Betretungsrecht gilt nur für Betätigungen im Rahmen traditioneller Formen der
Freizejtgestaltung und Sportausübung, die dem Naturgenuss und der Erholung
dienen.
Das Entzünden und Betreiben offener Feuer zum Grillen, als Lagerfeuer oder
als Traditionsfeuer (Bergfeuer, Johanni- bzw. Sonnwendfeuer u.a.) in der freien
Natur außerhalb behördlich dafür bestimmter Plätze ist mehr als nur ein
„normales Betreten" und wird daher nicht vom Betretungsreeht gedeckt; dafür
ist stets die Zysfhnmung des Grundsfüeksber©ehtigfen - für das Sammeln
von Brennholz im Waid auch die Zustimmung des Waldbesitzers - erforderiich.

Verpflichtung zum Schutz der Natur

Auch beim erlaubten Feuermachen sollte die allgemeine Verpflichtung zum
Schutz der Natur beachtet werden (Art. 2 Abs. 1 BayNatSchG). Danach hat

nach seinen Mögiichkeiten in Verantwortung für die natürlichen
Lebensgrundlagen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des
Naturschutzes und der Landschaftspfiege beizutragen und
sich so zu verhalten, die Lebensgrundlagen für wild wachsende
Pflanzen und wild lebende Tiere soweit wie möglich erhalten, nicht mehr
als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt und gegebenenfalls



Was sollten Sie bei offenen FeuersteIIen beachten?

Ganz allgemein gilt: Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen
können (§ 3 Abs. 2 Satz 1 WB). Offene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn
folgende Entfernungen emgehalten werden:

e mindestens 100 Meter von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 BayWaldG)
o mindestens 100 Meter von leicht entzündbaren Stoffen (§ 3 Abs. 2 Satz 2

WB)
a mindestens fünf Meter von Gebäuden aus brennbaren Stoffen, vom

Dachvorsprung ab gemessen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 WB)
• mindestens fünf Meter von sonstigen brennbaren Stoffen (§ 3 Abs. 2 Satz

2WB)

Bei geringeren Entfernungen von einem Wald ist eine Erlaubnis der
Kreisverwaltungsbehörde (Art. 17 Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaldG), bei
geringeren Entferhungen von leicht entzündbaren Stoffen, Gebäuden aus ^ f'
brennbaren Stoffen und sonstigen brennbaren Stoffen eine Ausnahme der ''
Gemeinde (§ 25 WB) erforderlich. --.-.....-..--....... .. ,^

Bei geringeren Entfernungen von einem Wald ist eine Erlaubnis der
Kreisverwaltungsbehörde (Art. 17 Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaIdG), bei
geringeren Entfernungen von leicht entzündbaren Stoffen, Gebäuden aus
brennbaren Stoffen und sonstigen brennbaren Stoffen eine Ausnahme der
Gemeinde (§ 25 WB) erforderlich.

Auch bei erlaubten Feuerstellen sollten folgende Bestimmungen beachtet
werden:

» Als Brennstoff darf nur naturbelassenes Holz - keine imprägnierten oder .^
behandelten Hölzer (z.B. alte Fenster und Türen), Spanplatten, Möbel, ^
AItöle, Altreifen oder Kunststoffe (§ 61 Abs. 1 Nr. 2 KrW-/AbfG) - .. ^
verwendet werden. ^ '

o Zum Anzünden empfiehlt sich Stroh oder trockener Reisig.
B Das Feuer ist ständig unter Aufsicht zu halten (§ 3 Abs. 2 Satz 3 WB).

Für unverwahrtes Lagerfeuer im Freien bei Nacht ist eine Ausnahme der
Gemeinde erforderlich (§ 25 WB).

a Bei starkem Wind ist das Feuer zu löschen (§ 3 Abs. 2 Satz 4 WB).
a Beim Verlassen müssen Feuer und Glut erlöschen sein (§ 3 Abs. 2 Satz 5 •' '

WB).
° Übrig gebliebenes Brennmaterial ist - wie sonstige anfallende Abfälle -

wieder mitzunehmen und ordnungsgemäß zu beseitigen (Art. 33a Abs. 1
BayNatSchG; § 61 Abs. 1 Nr. 2 KrW-/AbfG).

Abkürzungen: BayNatSchG = Bayer. Naturschufzgesetz
WB = Verordnung über die Verhütung von Bränden
BayWaIdG = Bayer. Waldgesefz
Krw-/AbfG =:Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesefz


